
Änderung der Zugeständnisse in den Listen der spezifischen Verpflichtungen 
Bulgariens und Rumäniens im Zuge ihres Beitritts zur EU (Abkommen 
EU-Neuseeland) *** 

P7_TA(2011)0420 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. September 2011 zu dem Entwurf 
eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Abkommens in Form eines Briefwechsels 
zwischen der Europäischen Union und Neuseeland nach Artikel XXIV Absatz 6 und Artikel 
XXVIII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) 1994 über die Änderung der 
Zugeständnisse in den Listen der spezifischen Verpflichtungen der Republik Bulgarien und 
Rumäniens im Zuge ihres Beitritts zur Europäischen Union (06536/2011 – C7-0106/2011 – 

2011/0029(NLE)) 

(2013/C 56 E/31) 

(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Entwurfs eines Beschlusses des Rates (06536/2011), 

— in Kenntnis des Entwurfs eines Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen 
Union und Neuseeland nach Artikel XXIV Absatz 6 und Artikel XXVIII des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens (GATT) 1994 über die Änderung der Zugeständnisse in den Listen der spezifischen 
Verpflichtungen der Republik Bulgarien und Rumäniens im Zuge ihres Beitritts zur Europäischen Union 
(06537/2011), 

— in Kenntnis des vom Rat gemäß Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unter­
breiteten Ersuchens um Zustimmung (C7-0106/2011), 

— gestützt auf Artikel 81 und Artikel 90 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel (A7-0295/2011), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und Neuseelands zu übermitteln. 

Haushaltspolitische Überwachung und Überwachung und Koordinierung der 
Wirtschaftspolitiken ***I 

P7_TA(2011)0421 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. September 2011 zu dem Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1466/97 über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung 
und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken (KOM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)) 

(2013/C 56 E/32) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2010)0526),
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— gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 121 Absatz 6 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C7-0300/2010), 

— in Kenntnis der Stellungnahme des Rechtausschusses zu der vorgeschlagenen Rechtsgrundlage, 

— gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

— in Kenntnis der Stellungnahme der Europäischen Zentralbank ( 1 ), 

— gestützt auf die Artikel 55 und 37 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der Stellungnahme des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A7-0178/2011), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest ( 2 ); 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag entscheidend 
zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie 
den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

( 1 ) ABl. C 150 vom 20.5.2011, S. 1. 
( 2 ) Dieser Standpunkt ersetzt die am 23. Juni 2011 angenommenen Abänderungen (Angenommene Texte 

P7_TA(2011)0291). 

P7_TC1-COD(2010)0280 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 28. September 2011 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. …/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates über den Ausbau der 
haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der 

Wirtschaftspolitiken 

(Da Parlament und Rat eine Einigung erzielt haben, entspricht der Standpunkt des Parlaments dem endgültigen 
Rechtsakt, Verordnung (EU) Nr. 1175/2011.) 

Haushaltspolitische Überwachung im Euroraum ***I 

P7_TA(2011)0422 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. September 2011 zu dem Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die wirksame Durchsetzung 
der haushaltspolitischen Überwachung im Euroraum (KOM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 

2010/0278(COD)) 

(2013/C 56 E/33) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2010)0524), 

— gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 121 und 126 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7- 
0298/2010),
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